
 

 

Satzungsänderung 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

der BKK Stadt Augsburg (gemäß § 22) 

 
 
 
Der Verwaltungsrat der BKK Stadt Augsburg hat am 30.07.2019 die Änderung von  
 

1. Anhang 2 – Erstattung der Barauslagen 
2. § 16.8 – Gesundheitskonto 
3. § 16.10 – Rufbereitschaft Hebammen 
4. § 17.4 – Primäre Prävention durch Schutzimpfungen 

 

beschlossen. 
 
Die Satzungsanpassungen wurden von der Regierung von Oberbayern –
Oberversicherungsamt Südbayern – am 29.08.2019 (Az.: 12.2.1-6323-BKK A-01/19) ge-
nehmigt und treten hinsichtlich der Ziffer 1 zum 01.09.2019, im Übrigen zum 01.01.2020, in 
Kraft. 
 
Die geltende Satzung und der komplette Text der Satzungsanpassungen können täglich 
während der Geschäftszeiten in der BKK Stadt Augsburg, Willy-Brandt-Platz 1, City-Galerie-
Bürohaus, 4. Stock, Zimmer 402, eingesehen werden. Darüber hinaus kann die geltende 
Satzung auch im Internet unter www.bkk-stadt-augsburg.de eingesehen werden 
 
Augsburg, den 10.09.2019 
 
gez. 
 
BKK Stadt Augsburg 

Florian Mair, Vorstand 


